
 
 
 
 
Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
 

 
Am Mittwoch, 22.06.2022, 18:00 Uhr, findet im Rathaus Schwetzingen, großer 
Sitzungssaal, eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt, zu der wir hiermit 
einladen. 
 

Tagesordnung: 
 
 

 1.  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  
 2.  Bürgerfragestunde 
  
 3.  Benennung der neu zu erstellenden Straßen im Baugebiet Schwetzinger Höfe in 

"Pfaudlerstraße" und "Fredericksburger Straße" 
  
 4.  Sanierung und Neunutzung des Rothackerschen Hauses -  

Schwetzingens Neue Mitte für Stadtgeschichte und Tourismus 
  
 5.  Bewohnerparken - Erweiterung der Bewohnerparkzone 2 um die Mühlenstraße  

1 a - 29 (nur ungerade Haus-Nummern) 
  
 6.  Gemeinsamer Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen -  

Neubestellung eines ehrenamtlichen Gutachters für die Gemeinde Brühl und  
Bestellung eines neuen zweiten Vorsitzenden 

  
 7.  Öffentliche Bekanntgaben / Anfragen 
  
 
 

Schwetzingen, den 14.06.2022   Dr. René Pöltl, Oberbürgermeister 



 Amt: 60 Bauamt 
 Datum: 24.05.2022 
 Drucksache Nr. 2593/2022 
 
Beschlussvorlage 
 
Sitzung Technischer Ausschuss am 01.06.2022  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Gemeinderat am 22.06.2022  - öffentlich - 
 

 
 

 
Benennung der neu zu erstellenden Straßen im Baugebiet Schwetzinger Höfe in 
"Pfaudlerstraße" und "Fredericksburger Straße" 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1) Die Straßen im Baugebiet Schwetzinger Höfe werden in ihren Straßenverläufen neu 
geordnet. 
 

2) Die neu zu errichtende Straße im Bereich der Schwetzinger Höfe soll den 
Straßennamen „Pfaudlerstraße“ und „Fredericksburger Straße“ erhalten. 

 
 
 
 

Erläuterungen: 
 
Die Abrissmaßnahmen und die Bauarbeiten im Bereich der Schwetzinger Höfe sind bereits 
im vollen Gange. Zur weiteren Abwicklung und Grundstücksbildung ist es erforderlich, die 
Straßen in ihrer Lage neu zu ordnen und die Straßen mit einem Straßennamen zu versehen. 
Wie bereits in der TA Sitzung vom 23.03.2022 diskutiert, soll der Bereich der Schwetzinger 
Höfe in 2 Straßen eingeteilt werden. 
 
Der östliche Bereich, in dem sich die Haupterschließungsstraße des Areals befindet, soll den 
Straßennamen Pfaudlerstraße weiterführen. 
 
Der südwestliche Teil des Areals soll zukünftig den Straßennamen Fredericksburger Straße 
erhalten. Hierfür gibt es folgende 3 Argumente: 
 

- Die bisherigen Partnerstädte Lunéville, Pápa und Spoleto haben bereits einen 
Straßennamen in der Stadt Schwetzingen erhalten. 

 
- In diesem Jahr feiert die Stadt Schwetzingen 10 Jahre Partnerschaft mit 

Fredericksburg. In diesem Zusammenhang erscheint, gerade auch nach der jüngsten 
Bürgerreise unter Beteiligung mehrerer Gemeinderatsmitglieder, die Benennung 
einer Straße nach dieser Partnerstadt als richtiges Zeichen. 

 
- Die Firma Pfaudler wurde von einem Deutschen in den USA gegründet und war eine 

amerikanische Firma. 
Vergleiche dazu: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfaudler_Werke?msclkid=ed42ea0aab4e11ecbd7955528
1f69d07) 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfaudler_Werke?msclkid=ed42ea0aab4e11ecbd79555281f69d07
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfaudler_Werke?msclkid=ed42ea0aab4e11ecbd79555281f69d07


 
 
 
 

 
 
Oberbürgermeister: Bürgermeister: Amtsleiter: Sachbearbeiter/in: 
 



 Amt: 40 Amt für Familien, 
Senioren & Kultur, 
Sport 

 Datum: 02.06.2022 
 Drucksache Nr. 2591/2022/1 
 
Beschlussvorlage 
 
Sitzung Technischer Ausschuss am 01.06.2022  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Gemeinderat am 22.06.2022  - öffentlich - 
 

 
 

 
Sanierung und Neunutzung des Rothackerschen Hauses - Schwetzingens Neue Mitte 
für Stadtgeschichte und Tourismus 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt den von der Stadtverwaltung erstellten Umplanungsentwurf 
(Anlage 1) zu Sanierung und Umbau des Rothackerschen Hauses zustimmend zur 
Kenntnis. Er ist Grundlage der weiteren Umsetzung des Projektes in den 
Leistungsphasen 2 und 3. 
 

2. Oberbürgermeister und Verwaltung werden mit der weiteren Umsetzung des 
Projektes unter weiterer Einbindung des Gemeinderats und der Bürgerschaft 
beauftragt.  
 

3. Der Gemeinderat stellt die Finanzierung von Sanierung und Neunutzung des 
Rothackerschen Hauses mit einem gesamten Investitionsvolumen in Höhe von ca. 
11.500.000 Euro inkl. MwSt. sicher. Insgesamt 2.000.000 Euro der gesamten 
Investitionskosten werden im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ durch den 
Bund und rd. 520.000 Euro im Rahmen der Tourismusförderung des Landes Baden-
Württemberg übernommen. 
 

4. Oberbürgermeister und Verwaltung werden in Abstimmung mit der 
Architektengemeinschaft wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 21. Juli 2021 
beschlossen weiter prüfen, wie der Parkplatz „Alter Messplatz“ in Sanierung und 
Neunutzung des Rothackerschen Hauses miteinbezogen bzw. passend umgestaltet 
werden kann. Die erarbeiteten Vorschläge, die vor allem eine ökologische 
Verbesserung aufweisen sollen, werden dem Gemeinderat zur weiteren 
Entscheidung wieder unterbreitet. 

 
 
 

Erläuterungen: 
 
Das Rothackersche Haus befindet sich im Eigentum der Stadt Schwetzingen. Es steht unter 
Denkmalschutz und hat für die Schwetzinger Stadtgeschichte grundsätzliche Bedeutung. An 
seinem Erhalt besteht ein grundlegendes Interesse – auch innerhalb der Schwetzinger 
Bürgerschaft. 
 
Am 27. Februar 2019 fasste der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss über Sanierung 
und Neunutzung des Rothackerschen Hauses. Am 11. April 2019 wurde die Verwaltung 



durch den Technischen Ausschuss mit Vorbereitung und Durchführung eines europaweiten 
Ausschreibungsverfahrens der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Rothackerschen 
Haus beauftragt. In diesem Verfahren erhielt die Architektengemeinschaft fischerarchitekten / 
rebuild.ing, Aachen/Reilingen, den Zuschlag und wurde am 18. Dezember 2019 mit der 
weiteren Projektabwicklung durch den Gemeinderat beauftragt. 
 
In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 24. März 2021 und in der Sitzung des 
Gemeinderats am 14. April 2021 stellten die beauftragten Generalplaner den Vorentwurf 
dem Gremium in einer Präsentation vor. 
 
Mit dem Zuwendungsbescheid des Projektträgers Jülich vom 5. November 2021 hat die 
Stadt Schwetzingen eine Förderzusage in Höhe von 2.000.000 Euro der gesamten 
förderfähigen Investitionskosten im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erhalten. Diese Fördersumme 
wurde durch ein breites Bündnis aus Vertretern der Bundes- und Landespolitik, der 
Metropolregion Rhein-Neckar und den großen Museen der Region in Mannheim, Heidelberg 
und Speyer erst möglich. Zudem wurde der Stadt Schwetzingen eine Tourismusförderung 
des Landes Baden-Württemberg durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
in Höhe von rd. 520.000 Euro zugesichert, sodass über 20% der Projektkosten von Bund 
und Land getragen werden. 
 
Angesichts einer enormen Baukostenentwicklung in Deutschland durch extreme 
Preissteigerungen bei Baumaterialien und verzögerte Lieferketten, nicht zuletzt aufgrund der 
Corona-Pandemie und des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, sprachen sich die 
Gemeinderatsfraktionen zu Beginn des Jahres 2022 für eine Überarbeitung des Vor- und 
Planungsentwurfes vom 21. Juli 2021 (Anlage 2) aus. Zwischenzeitlich hatte sich gezeigt, 
dass die geplante Sanierung des Rothackerschen Hauses mit Neubau und Gastronomie von 
bisher geschätzten 16,5 Millionen Euro nun mit ca. 21 Millionen Euro zu Buche schlagen 
würde. 
 
Die Stadtverwaltung Schwetzingen hat gemeinsam mit der Architektengemeinschaft 
fischerarchitekten / rebuild.ing, Aachen/Reilingen, unterschiedliche Lösungsansätze am 
„Alten Messplatz“, aber auch an den Standorten der Hebelstraße 6 und 9, wie von den 
Gemeinderatsfraktionen vorgeschlagen, erarbeitet. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Vorsitzenden der 
Gemeinderatsfraktionen zu dem Schluss gekommen, dass die Baukosten massiv gesenkt 
werden müssen, um die Finanzierbarkeit und damit eine Umsetzung des Projektes für den 
Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung sicherzustellen. Hierzu wurde es erforderlich, 
Sanierung und Erweiterung des Rothackerschen Hauses auf ein absolut notwendiges 
Mindestmaß zu beschränken, indem der Schwerpunkt der Maßnahme auf Sanierung und 
Nutzbarmachung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes gelegt wird und lediglich zur 
funktionalen Gebäudeerschließung eine maßvolle Erweiterung erfolgt, was im Einzelnen 
bedeutet: 
 

 Fokus auf Sanierung des Rothackerschen Hauses (denkmalgeschütztes 
Bestandsgebäude) 

 Fokus auf Stadtmuseum, Spargel- und Festspielforum sowie neuer Touristinformation 

 Realisierung des Stadtmuseums weitestgehend in Eigenregie bzw. in 
Zusammenarbeit mit den Generalplanern 

 Keine Gastronomie, kein Vollausbau des Kellergeschosses, kein Vollausbau des 
Dachgeschosses 

 Reduzierte TGA-Ausstattung für Dauer- und Wechselausstellungsflächen 

 Reduzierung von Büroflächen des Amtes 40.3 

 Massive Reduzierung der Lüftungsanlage  

 Abwägung der Baukosten aus der Erdbebensicherheit 
 



Auf diese Weise sollen die Kosten für die Gesamtmaßnahme einschließlich der von Bund 
(2.000.000 Euro) und Land (rd. 520.000 Euro) zugesagten Fördermittel auf voraussichtlich 
unter 10.000.000 Euro gesenkt werden. 
 
Bereits im Grundsatzbeschluss des Gemeinderates am 21. Juli 2021 wurde deutlich, dass es 
sich bei der Entscheidung für den Standort des Rothackerschen Hauses – als Ersatz des für 
Vereine sowie die Kern- und Hortzeitbetreuung der Südstadt-Grundschule erforderlichen 
Karl-Wörn-Hauses – für die Verortung der Stadtgeschichte und als eine neue Anlaufstelle für 
Besucher und Touristen um eine fast 30 Jahre überfällige Reparatur einer unansehnlichen 
Stelle in der Innenstadt handelt. 
 
Mit dem Auszug der stadtgeschichtlichen Sammlung aus dem Karl-Wörn-Haus können auch 
ein notwendiger Bedarf der Vereine sowie neue Raumerfordernisse durch ein etwaiges 
Ganztagesangebot an der Südstadt-Grundschule in einem städtischen Bestandsgebäude 
verortet werden. 
 
Gemeinsam mit der Schwetzinger Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) sollen damit rd. 
17,5 Millionen Euro für den Erhalt historischer und denkmalgeschützter Bausubstanz und als 
Wohnungsstandort für bezahlbares Wohnen in der Innenstadt investiert werden. Mit dem 
Neubau der SWG entstehen auf dem ehemaligen Grundstück der Spargelgenossenschaft 15 
barrierefreie Wohnungen, gegenüber der Neuen Mitte für Stadtgeschichte und Tourismus. 
Die Idee, dabei nachhaltige Baumaterialen wie Holz zu verwenden, wurde bereits ebenso 
vom Land Baden-Württemberg im Rahmen der Holzbauoffensive mit 20.000 Euro gefördert 
(siehe Beschluss des Gemeinderates vom 18. Mai 2022; Nr. 2569/2022)  
 
Mit dem überarbeiteten Entwurf wird die Vision des Gemeinderats und der Bürgerschaft 
eines kulturellen, gesellschaftlichen, touristischen und sozialen Zentrums maßvoll und 
finanziell angemessen umgesetzt. 
 
In das neue Rothackersche Haus sollen damit statt wie bisher auf rd. 2.000 m² auf ca. 885 
m² die Touristinformation, das städtische Museum mit einer historisch-stadtgeschichtlichen 
Dauerausstellung, einer Dauerausstellung zum Thema Spargel sowie den Musikfestivals, 
einer Wechselausstellungsfläche sowie einem Museumspädagogikraum für Schulen und 
Kindergärten im Dachgeschoss integriert werden. Dadurch entsteht an der Stelle, an der 
Schwetzingen seine kommunale Selbstständigkeit erlangte, ein neues Bürgerzentrum 
ebenso wie eine wichtige Anlaufstelle für die Besucher der Stadt. Es wird somit ein wichtiger 
Schritt für die weitere kulturelle, touristische und gewerbliche Nutzung sowie die 
Attraktivierung der Schwetzinger Innenstadt gegangen, der insbesondere nach dem Ende 
der Corona-Pandemie geeignet ist, wichtige und dauerhafte Impulse für die Innenstadt zu 
geben, was auch das Marketing- und Tourismuskonzept 2025 deutlich aufzeigt. 
 
Nach Zustimmung des Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Juni 2022 zur 
weiteren Umsetzung des Projekts wird es eine erneute Information der interessierten 
Bürgerschaft über die Projektfortschritte und den Vorentwurf geben. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Da im Haushaltsansatz 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung für das 
Rothackersche Haus bereits ausreichend Mittel vorhanden bzw. vorgesehen sind, bedarf es 
mit Blick auf die künftige Kostenberechnung der Investitionsmaßnahme lediglich einer 
Anpassung i. S. v. Reduzierung. 
 
 

Anlagen: 
 

1. Umplanungsentwurf zu Sanierung und Umbau des Rothackerschen Hauses 
2. Vorentwurf zu Sanierung und Umbau des Rothackerschen Hauses (Stand: 21. Juli 

2021) 



 
 
 
 
Oberbürgermeister: Bürgermeister: Amtsleiter: Sachbearbeiter/in: 
 



 Amt: 30 Ordnungsamt 
 Datum: 05.05.2022 
 Drucksache Nr. 2586/2022 
 
Beschlussvorlage 
 
Sitzung Technischer Ausschuss am 01.06.2022  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Gemeinderat am 22.06.2022  - öffentlich - 
 

 
 

 
Bewohnerparken - Erweiterung der Bewohnerparkzone 2 um die Mühlenstraße 1 a - 29 
(nur ungerade Haus-Nummern) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Bewohnerparkzone 2 wird um die Mühlenstraße 1 a – 29 (nur ungerade Haus-

Nummern) erweitert.  
 

Die Bewirtschaftungszeit wird auf werktags 9 bis 21 Uhr festgelegt. 
Verkehrsteilnehmende können in diesem Zeitraum mit Parkscheibe maximal zwei 
Stunden parken, Bewohner*innen der Bewohnerparkzone 2 mit entsprechendem 
Parkausweis unbeschränkt.  
 

2. Der erweiterte Geltungsbereich der Bewohnerparkzone 2 nach Ziff. 1 dieses Beschlusses 

ergibt aus dem in der Anlage 2 zu dieser Beschlussvorlage befindlichen Lageplan. 

 
3. Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von ca. 2.000 EUR für die Beschilderung wird 

genehmigt.  
 

 
 

Erläuterungen: 
 
Mit den Beschlüssen vom 21.07.2021 (Drucksache 2470/2021) und 09.03.2022 (Drucksache 
2548/2022) hat der Gemeinderat u. a. die Erweiterung der Bewohnerparkzone 2 
beschlossen und weitere Rahmenbedingungen festgelegt.  
 
Bürger*innen der Mühlenstraße 1a bis 29 (ungerade Haus-Nummern) haben am 09.03.2022 
einen Bürgerantrag (Anlage 1) eingereicht mit dem Ziel, die Bewohnerparkzone 2 um die 
Mühlenstraße 1 a bis 29 zu erweitern, da in diesem Bereich vermehrt Dauerparker*innen 
(Mitarbeitende in Geschäften der Innenstadt) parken und Bewohner*innen keinen Parkplatz 
in Wohnungsnähe finden können (in diesem Bereich der Mühlenstraße gibt es aufgrund der 
Bauweise wenig private Stellflächen). 
 
Der technische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 04.05.2022 mehrheitlich für die 
Erweiterung ausgesprochen. 
 
Mögliche Verlagerungseffekte sollen seitens der Verwaltung weiter beobachtet werden. 
Inwieweit es zu gegebener Zeit den Wunsch nach weiteren Bewohnerparkzonen (zum 
Beispiel zwischen Mühlenstraße/Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Straße) geben wird, 
bleibt abzuwarten.  
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Beschilderung (Hülsen, Stangen und Schilder) werden überplanmäßige Mittel in 
Höhe von ca. 2.000 EUR erforderlich.  
 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1 - Bürgerantrag vom 08.03.2022 
 
Anlage 2 - Lageplan 
 
 
 
Oberbürgermeister: Bürgermeister: Amtsleiter: Sachbearbeiter/in: 
 



 Amt: 20 Kämmereiamt 
 Datum: 24.05.2022 
 Drucksache Nr. 2592/2022 
 
Beschlussvorlage 
 
Sitzung Gemeinderat am 22.06.2022  - öffentlich - 
 

 
 

 
Gemeinsamer Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen - Neubestellung eines 
ehrenamtlichen Gutachters für die Gemeinde Brühl und Bestellung eines neuen 
zweiten Vorsitzenden 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Große Kreisstadt Schwetzingen wählt Herrn Reiner Haas als Vertreter der Gemeinde 

Brühl in das Gesamtgremium des Gemeinsamen Gutachterausschusses, als Nachrücker 
für den zum 30.04.2022 ausgeschiedenen Herrn Ingo Schwien (bisher zweiter 
stellvertretender Vorsitzender).  

 
2. Als neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wählt die Große Kreisstadt 

Schwetzingen Herrn Andreas Emmerich (Gutachter aus Neulußheim). 
 

 
 
 

Erläuterungen: 
 
Der Gemeinderat beschloss am 18. Dezember 2019 die Einrichtung des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen mit Wirkung zum 01.03.2020. Als letzte der 
zehn beteiligten Städte und Gemeinden trat die Gemeinde Oftersheim mit Wirkung zum 
24.01.2021 diesem Gremium bei. 
 
Herr Architekt Ingo Schwien schied auf eigenen Wunsch zum 30.04.2022 als ehrenamtlicher 
Gutachter und Vertreter der Gemeinde Brühl im Gemeinsamen Gutachterausschuss aus.  
 
Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats der Gemeinde Brühl in seiner Sitzung am 
20.06.2022 entsendet die Gemeinde Brühl als ehrenamtlichen Gutachter und Vertreter Herrn 
Reiner Haas (Bauamtsleiter bei der Gemeinde Brühl) als Nachrücker für Herrn Architekt Ingo 
Schwien in den Gemeinsamen Gutachterausschuss.  
 
 
Die Amtszeit für den ehrenamtlichen Gutachter Herr Reiner Haas beginnt rückwirkend am 
01.05.2022 und endet am 29.02.2024.  
 
Als Nachfolger für den Posten des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden hat Herr Andreas 
Emmerich (Gutachter für die Gemeinde Neulußheim) seine Bereitschaft erklärt. Er ist zurzeit 
als Fachbereichsleiter Bauen und Finanzen bei der Gemeinde Neulußheim beschäftigt.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 



 
 

Anlagen: 
 
Beschlussvorlage der Gemeinde Brühl hinsichtlich der Bestellung des genannten 
Gutachters. 
 
 
 
Oberbürgermeister: Bürgermeister: Amtsleiter: Sachbearbeiter/in: 
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